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Bekanntmachung des Landratsamtes Freising vom 18.12.2023 

Der Wasserverband Moosach I erlässt aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes 
über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12.02.1991 (BGBl I 1991, 405), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 15.05.2002 (BGBl I 1578) mit Ge-
nehmigung des Landratsamtes Freising -Untere Rechtsaufsichtsbehörde- 
durch Schreiben vom 18.12.2023, Az: R3-644 nach § 58 Abs. 2 Satz 1 WVG 
folgende 

1. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Wasserverbands 
vom 04.09.2001:

§ 1
§ 1 (Name, Sitz, Rechtsform) erhält folgende neue Fassung:

Der Verband führt den Namen „Wasserverband Moosach I“. Er hat seinen 
Sitz in der Moosmühle, Gemeinde Neufahrn, Landkreis Freising. Er ist ein 
Wasser- und Bodenverband und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbands-
gesetz - WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl I S. 405). 
-§§ 1 ,3, 6 Abs.2WVG-.

§ 2
§ 2 (Aufgaben) erhält folgende neue Fassung:

Der Verband hat die Aufgabe, 
1.  Gewässer und ihre Ufer auszubauen und zu unterhalten
2.  Grundstücke zu entwässern und vor Hochwasser zu schützen, 
3.  Erhalt der Nutzbarkeit der landwirtschaftlichen und sonstiger Flächen 

durch Regelung des Bodenwasserhaushaltes und der Regelung der ober-
irdischen Gewässer,

4.  Fördern der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft (Mitglieder) und 
Behörden (z.B. Untere Naturschutz Behörde, Wasserwirtschaft) oder im 
Verbandsgebiet tätigen  Organisationen (z.B. Landschaftspflege Ver-
band) zur Fortentwicklung von Gewässer-, Boden und Naturschutz, 

5.  im Bedarfsfall Windschutzpflanzungen anzulegen.
 -§ 6 Abs.2 Nr.2 WVG-

§ 3

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, § 58 Abs. 
2 Satz 2, 2. Halbsatz WVG.

Moosmühle, 16.11.2023 gez. Stefan John, Verbandsvorsteher

Bekanntmachung des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe 
Freising-Süd – Jahresabschluss 2022

Beschluss-Nr. 9/2023                         -einstimmig-

Der von der AGP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Jahres-
abschluss 2022 wird wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme                        Jahresergebnis

35.188.218,39 €                         594.816,65 €

Das ausgewiesene Jahresergebnis von 594.816,65 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

Zusätzlich ist der uneingeschränkt erteilte Bestätigungsvermerk mit zu 
veröffentlichen:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising Süd, Neufahrn

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband Wasserversorgungs-
gruppe Freising Süd, Neufahrn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2022 und der Gewinn  und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs  und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverband 
Wasserversorgungsgruppe Freising Süd, Neufahrn, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens  und Finanzlage des Zweckverbands 
zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Zweckverbands. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. Art. 107 GO Bay unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen und ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz  und Ertrags-
lage des Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckver-
bands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Ga-
rantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. Art. 107 
GO Bay unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewah-
ren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher fal-

scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbands abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

•  beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses ins-
gesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens , Finanz  und Ertragslage des Zweckverbands 
vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Zweckverbands.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter ande-
rem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Traunstein, 29. September 2023 

AGP GmbH    Thomas Göntgen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Wirtschaftsprüfer

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 25 Abs. 4 Satz 3 
EBVBay der Jahresabschluss und Lagebericht an folgenden 7 Tagen 
in den Geschäftsräumen des Zweckverbandes Wasserversorgungs-
gruppe Freising-Süd im Sekretariat zur Einsichtnahme ausliegt:

22.01.2024 – 25.01.2024     8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
29.01.2024 – 01.02.2024     8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Neufahrn, 15.12.2023

gez. Franz Heilmeier 
Verbandsvorsitzender

Ende des Amtsblattes


